Information und Regelungen zur Spendenabsetzbarkeit der 
Caritas für Pfarren
1) Rechtlicher Hintergrund

Spenden, an Organisationen, die auf der Liste des Finanzamtes Wien 1/23 ausgewiesen werden, sind rückwirkend mit 1.1.2009 absetzbar.

Voraussetzung um auf diese Liste zu kommen, ist eine entsprechend juristische Person (z.B. Verein, GesmbH, Körperschaft öffentlichen Rechts) und eine Bestätigung des Wirtschaftsprüfers (Steuerberater ist nicht ausreichend), der folgende Bedingungen prüfen muss:

· Die Gemeinnützigkeit im Sinne der Bundesabgabenordnung (BAO) muss gegeben sein. Die Körperschaft muss unmittelbar tätig sein.

· Die Körperschaft ist im wesentlichen (zu mind. 75 %) für begünstigte Zwecke  tätig. Es dürfen nur unentbehrliche und entbehrliche Betriebe geführt werden. „Begünstigungsschädliche Betriebe“ (z.B. Versteigerungen, Flohmärkte, Shops, Sportvereinslokal etc.) sind ohne Ausnahmegenehmigung des Finanzamtes nur bis € 40.000,-- Umsatz p.a. gestattet.
· Die Körperschaft (oder Nachfolgeorganisation) dient seit mindestens 3 Jahren begünstigten Zwecken.

· Die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs- oder Jahresabschlusses 

· Die Ordnungsmäßigkeit der Rechtsgrundlage (zB Satzung, Statut, Gesellschaftsvertrag).

· Max. 10 % der Spendeneinnahmen werden für Verwaltung (nicht davon betroffen sind Fundraisingkosten), verwendet.

Begünstigte Zwecke sind:
1. Mildtätige Zwecke im Inland, in der  EU, im EWR und in den ODA Empfängerstaaten. Mildtätige Zwecke sind solche, die auf die Unterstützung materiell oder persönlich hilfsbedürftiger Personen gerichtet sind. Ausschlaggebend für die Beurteilung als „mildtätig“ ist die Tätigkeit selbst, nicht deren Finanzierung. Achtung: Der Betrieb eines Kindergartens ist gemeinnützig aber nicht mildtätig und daher nicht begünstigt. Beispiele für Mildtätigkeit: Sozialberatung, Obdachlosenhilfe, Pflege, Behindertenhilfe
2. Bekämpfung von Not und Armut in Entwicklungsländern (inkludiert Mildtätigkeit). Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 
· Hilfe muss in den ODA-Empfängerstaaten lt. Liste der OECD  erfolgen

· allgemeine Fördermaßnahmen (nicht nur für kleine Personenzahl) und effektive Wirkung durch Einzelprojekte mit einem Volumen von mind. € 30.000, wobei sich ein Projekt über mehrere Jahre erstrecken kann. 

3. Hilfe in Katastrophenfällen (z.B. Hochwasser, Erdrutsch, Vermurrung, Lawinen etc.). 

Der Antrag auf Aufnahme in die Listen ist jährlich innerhalb von neun Monaten nach dem Stichtag des jeweiligen Rechnungs- oder Jahresabschlusses beim Finanzamt Wien 1/23 einzureichen. Die Veröffentlichung der Liste erfolgt einmal jährlich und wird in elektronisch geeigneter Form auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen erfolgen.
Bestätigungen für den Spender zum Zweck der Absetzbarkeit dürfen nur von der jeweiligen anerkannten spenden sammelnden Organisation ausgestellt werden.

2) Möglichkeiten im Rahmen der Caritas Spenden für mildtätige Zwecke an die Pfarren abzusetzen
a) Sammlungen, im Auftrag der Caritas, die zu 100 % an die Caritas weitergeleitet werden: hier werden, bei der entsprechenden Übermittlung der Daten durch die Pfarren, von der Caritas Bestätigungen für SpenderInnen ausgestellt. Empfohlen wird eine entsprechende Liste von der Pfarre wo die Sammlung und die SpenderInnen, die eine Bestätigung wünschen, erfasst sind. Die Ausstellung der Bestätigungen erfolgt zentral durch die Caritas. Bei Verwendung von Zahlscheinen für solche Sammlungen wird empfohlen, Caritas-Erlagscheine (etwa mit der Aufschrift : „ … sammlung der Pfarre XY“) zu verwenden. Ab 2011 ist die Angabe der Sozialversicherungsnummer notwendig – die Spendenbestätigung wird dann hinfällig, weil die Caritas die Daten an das Finanzamt weiterleiten muss.

b) Sammlungen, im Auftrag der Caritas, wobei Teile der Mittel bei der Pfarre verbleiben. Vorgangsweise wie oben. Zusätzlich wird von der Pfarre mittels Formular (Muster siehe Anhang) bestätigt, dass die Spenden in der Pfarre mildtätigen Zwecken zugeführt wurden.

c) Projekte oder Programme im Rahmen der Pfarrcaritas (z.B. Pfarre betreibt Notschlafstelle, Pfarre sammelt für eine Familie in Not im Pfarrgebiet, Spenden an die Pfarrcaritas, etc.) sowie Auslandshilfeprojekte oder -programme von Pfarren. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Die Pfarre schließt über das jeweilige Projekt einen Kooperationsvertrag (inkl. Durchführungsbestimmungen) mit der Caritas (Muster siehe Anhang). Die Pfarre bleibt Projektträger. Dieser Vertrag stellt sicher, dass die Gelder für begünstigte Zwecke verwendet werden und die Caritas direkte Einflussmöglichkeiten hat (dies ist eine Vorraussetzung für die Absetzbarkeit). Vorgangsweise bei der Ausstellung der Bestätigung siehe oben.

2) Übernahme des Projektes in die Trägerschaft der Caritas und Besetzung eines Beirates durch die Pfarre.

